
Würden Sie von heute auf morgen mit
weniger als der Hälfte Ihres Einkommens
klarkommen?
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Würden Sie nicht... stimmt‘s?

Müssten Sie aber,
wenn Sie sich nachstehende Grafik einmal genau ansehen. 
Das wäre möglicherweise die Folge, wenn Ihre Arbeitskraft aus gesundheitlichen
Gründen einmal über längere Zeit nicht so verfügbar wäre, wie Sie es vielleicht
gewohnt sind oder, im schlimmsten Fall, ganz ausfiele. Auf diese Weise kann zum 
Beispiel aus einem Nettoeinkommen von mehr als 1.500 EUR schnell eine Erwerbs-
minderungsrente von weniger als 700 EUR werden.

Ihr Einkommen ist der Ertrag Ihrer Arbeitskraft und damit die Basis Ihres derzeitigen
Lebensstandards. Schützen Sie diese Basis.

Jeden kann es treffen

Sicher haben Sie schon einmal daran
gedacht, wie Sie Ihren Lebensstandard
aufrechterhalten können, wenn Sie plötz-
lich berufs- oder erwerbsunfähig wer-
den?

Sie glauben, Ihnen kann das nicht pas-
sieren? Die Realität sieht anders aus:

●  Etwa jeder 4. Arbeitnehmer scheidet
wegen Erwerbsminderung vorzeitig
aus dem Arbeitsleben aus.

●  Nicht Unfälle, wie häufig vermutet
wird, sondern ganz normale Krank-
heiten sind die häufigsten Ursachen
für Berufsunfähigkeit.
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Netto (Steuerklasse 3/0)

volle EM

halbe EM

Bruttoeinkommen
*Die Rentenwerte basieren auf
einer beispielhaften Versiche-
rungsbiografie ohne Berücksich-
tigung von Steuern und Sozial-
abgaben

Höhe der Erwerbsminderungsrenten (EM) 
in Euro*

Ursachen für Berufsunfähigkeit:

29 %  Psychische Erkrankungen
20 %  Skelett, Muskeln und Bindegewebe
15 %  Krebs
12 %  Herz- und Kreislauf erkrankungen

5 %  Stoffwechsel, Verdauung
19 %  Sonstiges
Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungs -
träger, 2003

Berufsunfähigkeit – Das unterschätzte Risiko



Wegfall der Berufsunfähigkeitsrente für
unter 40-Jährige
Wer nach dem  01.01.1961 geboren
wurde und in seinem oder einem ähn-
lichen Beruf aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr arbeiten kann, erhält
keine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente
mehr.
Dies bedeutet, dass derjenige, der nicht
mehr fähig ist, seinen bisherigen Beruf
auszuüben, auf alle üblichen Tätigkeiten
am Arbeitsmarkt verwiesen werden kann.
Zumutbar ist nun selbst eine Arbeit, die
eine deutlich geringere Qualifikation als
im vorher ausgeübten Beruf voraussetzt.

Erwerbsminderungsrente im Detail

Regelung im Detail

tägliche Arbeitsfähigkeit Erwerbsminderungsrente

Unter 3 Stunden Volle
max. 36 % vom letzten Brutto -
einkommen*.

3 bis unter 6 Stunden Halbe
max. 18 % vom letzten Brutto -
einkommen*.
Steht keine Arbeitsstelle zur 
Verfügung, wird die volle Rente
gezahlt.

6 Stunden und mehr Keine
Erwerbsminderungsrente

Die Leistungseinschränkung der
Erwerbsminderungsrente
Die Höhe der neuen Erwerbsminderungs-
renten richtet sich jetzt grundsätzlich
nach dem Umfang der täglich möglichen
Arbeitszeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt. 

Hierzu ein Situationsbeispiel:
Ein qualifizierter Facharbeiter erhält die
volle Erwerbsminderungsrente lediglich
dann, wenn er nur noch weniger als 
3 Stunden täglich arbeiten kann. Und
das nicht nur in seinem ausgeübten
Beruf, sondern in jeder Tätigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, also zum 
Beispiel auch als Nachtportier. Auf jeden
Fall reduziert sich das Einkommen auf
ein Niveau, das zum Leben kaum aus-
reichen wird.

* Gleichbleibendes Einkommensniveau und lückenloser
 Versicherungsverlauf in der gesetzlichen Rentenversicherung
vorausgesetzt.
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Wer seinen Beruf aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr ausüben kann, ver-
liert oft die Grundlage für seine Existenz.
Nicht zuletzt nach Einführung der niedri-
geren Erwerbsminderungsrenten zum
1.1.2001 sind die finanziellen Folgen dra-
matisch. Das gilt im besonderen Maße
für nach dem 1.1.1961 Geborene, die bei
Berufsunfähigkeit keinen Schutz mehr
haben. Sie erhalten nur dann eine Rente
wegen Erwerbsminderung, wenn das
Restleistungsvermögen – gleich in wel-
chem Beruf – herabgesetzt ist.

Ihr monatliches Bruttoeinkommen:

Ihr monatliches Nettoeinkommen:
(ca. 70 % vom Bruttoeinkommen)

Gesetzliche Erwerbsminderungsrente:
(ca. 36 % vom Bruttoeinkommen; wird nur
gezahlt, wenn Ihre Arbeitsfähigkeit auf weniger
als 3 Stunden täglich in irgendeiner Tätigkeit
gesunken ist)

abzüglich vorhandene betriebliche und
private Ansprüche:

Ihre Versorgungslücke bei Berufs -
unfähigkeit/Erwerbsminderung:

Schätzung Ihrer persönlichen BU-Versorgungslücke

Die ermittelte Versorgungslücke kann
sich sogar noch vergrößern, wenn Ihre
Arbeitsfähigkeit noch mehr als 3 Stunden
täglich in irgendeiner Tätigkeit beträgt,
Sie aber Ihren Beruf gesundheitsbedingt
trotzdem nicht ausüben können. Dann
zahlt die gesetzliche Rentenversicherung
regelmäßig nur die halbe Erwerbsminde-
rungsrente.
Sichern Sie daher Ihren Lebensstandard
durch den Abschluss einer privaten
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits -
absicherung!

Die Einbußen sind seit 2001 noch größer!

EUR
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EUR
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Ihre Werte Beispiel

2.500

1.750

– 900

– 0

850

–

–



Individuelle Absicherung nach Maß
Die Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits-
absicherung kann von Ihnen als selbst-
ständige Versicherung abgeschlossen
werden oder als Zusatzprodukt in Verbin-
dung mit einer Kapital-, Risiko- oder
Rentenversicherung.

Auch für den Umfang des Versicherungs-
schutzes bieten wir Ihnen drei Möglich-
keiten:

● Die Versorgung 
für den schlimmsten Fall:
Erwerbsunfähigkeits-Absicherung

● Die individuelle Absicherung 
nach Maß:
Berufsunfähigkeits-Absicherung

● Die Spitzen-Absicherung:
Premium-Berufsunfähigkeits-
Absicherung

Das Produktangebot der SIGNAL IDUNA

Die Versorgung für den schlimmsten Fall:
Erwerbsunfähigkeits-Absicherung

Was versteht man unter Erwerbsunfähig-
keit?
Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie
aus gesundheitlichen Gründen voraus-
sichtlich für mindestens 2 Jahre oder auf
Dauer außerstande sind, einer Erwerbs-
tätigkeit von mehr als 3 Stunden täglich
nachzugehen.

Sollte eine ärztliche Prognose über den
voraussichtlichen Zeitraum Ihrer
Erwerbsunfähigkeit nicht möglich sein,
erhalten Sie ab dem 7. Monat die versi-
cherten Leistungen, wenn Sie bereits
durchgehend mehr als 6 Monate
erwerbsunfähig gewesen sind.

Die wichtigsten Vorteile für Sie:

● Sie sichern sich sofort (ohne War-
tezeiten) und zuverlässig gegen
die finanziellen Folgen einer
Erwerbsunfähigkeit ab.

● Sie bestimmen selbst den
Umfang und die Höhe der Leis-
tungen.

● Wir bieten Ihnen weltweiten
 Versicherungsschutz.

● Sie sind auch im Falle der Pflege-
bedürftigkeit abgesichert.

● Sie erhalten für die Dauer der
Erwerbsunfähigkeit die vereinbar-
te Rente, die sich sogar jährlich
aus der Überschussbeteiligung
noch erhöht.



Die individuelle Absicherung nach Maß:
Berufsunfähigkeits-Absicherung

Was versteht man unter Berufs -
unfähigkeit?
Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie
aus gesundheitlichen Gründen voraus-
sichtlich für mindestens 2 Jahre oder auf
Dauer außerstande sind, Ihren Beruf aus-
zuüben.

Sollte eine ärztliche Prognose über den
voraussichtlichen Zeitraum Ihrer Berufs-
unfähigkeit nicht möglich sein, erhalten
Sie ab dem 7. Monat die versicherten
Leistungen, wenn Sie bereits durchge-
hend mehr als 6 Monate berufsunfähig
gewesen sind.

Die Spitzen-Absicherung:
Premium Berufsunfähigkeits-Absicherung

Was versteht man unter Berufs -
unfähigkeit?
Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie
voraussichtlich für mindestens 6 Monate
oder auf Dauer außerstande sind, Ihren
Beruf auszuüben.

Sollte eine ärztliche Prognose über den
voraussichtlichen Zeitraum Ihrer Berufs-
unfähigkeit nicht möglich sein, erhalten
Sie die versicherten Leistungen auch,
wenn Sie bereits durchgehend mehr als
6 Monate berufsunfähig gewesen sind.
Wir leisten dann ab dem 1. Monat der
Berufsunfähigkeit.
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Das Produktangebot der SIGNAL IDUNA

Die wichtigsten Vorteile für Sie:

● Sie sichern sich sofort (ohne War-
tezeiten) und zuverlässig gegen die
finanziellen Folgen einer Berufsun-
fähigkeit ab.

● Sie bestimmen selbst den Umfang
und die Höhe der Leistungen.

● Wir zahlen die volle Leistung bereits
ab 50 % Berufsunfähigkeit.

● Wir verzichten grundsätzlich dar-
auf, Sie abstrakt auf eine andere
Tätigkeit zu verweisen (Verzicht auf
die so genannte „abstrakte Verwei-
sung“). Schüler, Studenten und
Auszubildende erhalten diesen Ver-
zicht nach Ablauf der „Ausbil-
dungszeit“.

● Wiedereingliederungshilfe bis zu 
12 Monatsrenten, max.10.000 EUR.

● Wir bieten Ihnen weltweiten Versi-
cherungsschutz.

● Sie sind auch im Falle der Pflege-
bedürftigkeit abgesichert. 

● Sie erhalten für die Dauer der
Berufsunfähigkeit die vereinbarte
Rente, die sich sogar jährlich aus
der Überschussbeteiligung noch
erhöht.

Zusätzlich zu den links genannten
Vorteilen bietet die Premium-BU:

● Sie haben einen auf 6 Monate
verkürzten Prognosezeitraum.

● Sie erhalten rückwirkend Leistun-
gen bei verspäteter Leistungsmel-
dung.

● Wiedereingliederungshilfe 
bis zu 12 Monatsrenten, 
max. 12.000 EUR.



Spitzenbewertung der IDUNA Lebensver-
sicherung im ASSEKURATA-Rating 2007 
Auch im Jahr 2007 hat sich die IDUNA
Leben dem Urteil der Kölner ASSEKU-
RATA Assekuranz Rating Agentur GmbH
gestellt. Im aktuell durchgeführten Folge-
Rating 2007 wurde die IDUNA Leben
von den Versicherungs-Experten in die
Ratingklassifizie rung A „GUT“ eingestuft. 
Für die Teilqualität „Sicherheit“ wurde wie
bereits in den Vorjahren die Höchstnote
A++ „EXZELLENT“ bestätigt.

Erfahrung und  Sicherheit eines großen
Versicherers
Mit der Entscheidung für die SIGNAL
IDUNA profitieren Sie von unserer über
50jährigen Erfahrung in der Absicherung
von Invaliditätsrisiken. Mittlerweile
betreuen wir einen Bestand von mehr als
360.000 Versicherungen, die dazu beitra-
gen, unsere Kunden vor den finanziellen
Folgen von Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keit zu schützen. Auf grund unserer jahr-
zehntelangen Erfahrung wissen wir
genau, worauf es ankommt, wenn Sie
einmal in die Situation kommen sollten,
Leistungen wegen Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit zu benötigen. 

Ausgezeichnet – die Berufsunfähigkeitsprodukte 
der SIGNAL IDUNA



SIGNAL IDUNA Gruppe
Hauptverwaltung Dortmund
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Telefon: (02 31) 1 35-0
Telefax: (02 31) 1 35-46 38

Hauptverwaltung Hamburg
Neue Rabenstraße 15–19
20354 Hamburg
Telefon: (0 40) 41 24-0
Telefax: (0 40) 41 24-29 58

Internet: www.signal-iduna.de
E-Mail: info@signal-iduna.de

2702801 Mai08

Immer für Sie da:

Gut zu wissen, dass es SIGNAL IDUNA gibt.


